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Schriftliche Kleine Anfrage

der Abgeordneten Carola Veit (SPD)

Delfi Cocoa: auf der Veddel und in Rothenburgsort stinkt’s – der BSU nicht?
Seit dem Herbst des letztes Jahres kommt es insbesondere im Bereich der Wohnbebauung auf der Veddel und in Rothenburgsort immer wieder zu einer extremen, unangenehmen und beißenden Geruchsbelastung (Kakao / verbrannte Schokolade). Bürgerinnen und Bürger haben sich bereits über Kopfschmerzen beschwert und darüber, dass sie sich nicht draußen aufhalten mögen. Der Gestank tritt auch am Wochenende auf. Auch das Schadensmanagement der BSU ist offenbar bereits auf den Fall aufmerksam geworden. 
Am Einsiedeldeich auf der Peute ist die alte Kakaorösterei  von der „Delfi Cocoa (Europe) GmbH“ saniert und erweitert worden. Verarbeitet werden sollen dort nun jährlich über 110.000 Tonnen Kakaobohnen.

Mit einer Pressemitteilung vom 11. Juni 2009 meldete die Delfi, sie habe die kommerzielle Produktion in der neuen Kakaofabrik in Hamburg offiziell begonnen. Die Feierlichkeit anlässlich der Eröffnung fand am 08. Oktober 2009 statt.  

In einer Mitteilung der BSU an die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte heißt es demgegenüber, dass „die Anlagen erst zum 01. Januar 2010 in Betrieb genommen worden“ seien.

Der TÜV Nord habe mit einem Sachverständigengutachten am 07. Mai 2009 die Einhaltung der Geruchsimmissionsbegrenzungen prognostiziert.

Ich frage den Senat:

1. Wann wurden der Delfi Cocoa (Europe) GmbH Genehmigungen zum Umbau der Halle 3, dem Umbau der Halle Ost, zur Aufstellung einer neuen Produktionsanlage zur Herstellung von Kakaomasse und zur Erhöhung der Gesamtkapazität erteilt? 


2. Wann wurde die Produktion tatsächlich aufgenommen?

3. Welche Emissions- bzw. Immissionsbegrenzungen wurden in den Genehmigungen für Geruch festgelegt?

4. Welche Geruchsbelastungen hat der TÜV Nord mit seiner Geruchsimmissionsprognose vom 07. Mai 2009 
a) für das Gebiet Veddel
b) für das Gebiet Rothenburgsort
prognostiziert?

5. Ist es zutreffend, dass in den Genehmigungsbescheiden festgeschrieben ist, dass der Nachweis der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte in der Abluft der Abluftbehandlungsanlage und der Regenerativen Nachverbrennungsanlage frühestens 3 Monate, spätestens 6 Monate nach Inbetriebnahme durch olfaktorische Messungen nachzuweisen ist?

6. Bezogen auf eine Inbetriebnahme im Juni hätten entsprechende Messungen frühestens im September, spätestens im Dezember erfolgen müssen. Welche diesbezüglichen Nachweise sind bislang erfolgt, und wann?


7. Wie stellt sich das Vorgehen der BSU gegenüber der Delfi Cocoa hinsichtlich der Geruchsbelästigung dar? 


8. Welche weiteren Schritte / Konsequenzen hat die BSU unternommen oder geplant?

